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1. EINLEITUNG UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Stadt Lichtenau plant im Ortsteil Grauelsbaum das Baugebiet „Neufeld-Ost“ (vgl. Abb. 1). 

 

Abb. 1: Ausschnitt aus der Planungskarte (Ingenieurbüro Zink), mit Abgrenzung des  
B-Plangebiets (Stand 23.06.2021) 

 

Im Jahr 2020 erfolgten aufbauend auf eine artenschutzrechtliche Ersteinschätzung (ILN 
2020) Bestandserfassungen zu den Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Eidechsen, Großer 
Feuerfalter und Körnerbock. Zudem erfolgte eine Übersichtsbegehung zur Abschätzung des 
UGs als Wildbienenlebensraum sowie eine Einschätzung des Gebiets als Wanderkorridor 
von Amphibien (ILN 2021). 

Im Lauf des Verfahrens wurde der Geltungsbereich auf die Flurstücke östlich der Neufeld-
Straße reduziert. Die im Zuge der artenschutzrechtlichen Erhebungen im Westteil nachge-
wiesen Arten sind daher für das Verfahren nicht mehr relevant. 

Artenschutzrechtlich relevante Arten sind ausschließlich die im Gebiet „Neufeld-Ost“ brüten-
den europäischen Vogelarten der Vogelschutzrichtlinie Feldsperling und Star. Arten nach 
Anhang IV der FFH-Richtlinie sind vom Vorhaben nicht betroffen. 

Zur Sicherung des Erhaltungszustandes der beiden betroffenen Vogelarten werden vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen hergeleitet. 
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2. PLANUNGSRELEVANTE VOGELARTEN  

Vom Vorhaben betroffen sind zwei Revierzentren des Stars und ein Revierzentrum des 
Feldsperlings (vgl. Abb. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Geltungsbereich B-Plan „Neufeld-Ost“ mit den Fundpunkten planungsrelevanter Arten (roter 
Kreis) 

  

Für den Feldsperling bietet eine extensiv genutzte und reich gegliederte Kulturlandschaft mit 
Hecken, Bäumen, Streuobstwiesen und Feldgehölzen gute Lebensbedingungen. Wichtig für 
das Vorkommen der Art ist das Vorhandensein von Höhlen zur Nestanlage. Im Untersu-
chungsgebiet konnte ein Brutplatz durch fütternde Altvögel nachgewiesen werden. 

Obwohl noch einer der häufigsten Brutvögel in Baden-Württemberg, wird der Star aufgrund 
starker Bestandsrückgänge mittlerweile in der deutschlandweiten Roten Liste als „gefährdet“ 
(RL 3) eingestuft. Der Star bewohnt halboffene bis offene Kulturlandschaften, lichte Laub- 
und Laubmischwälder, Parks und Gärten mit altem, höhlenreichem Baumbestand. Der Star 
ist ein Höhlenbrüter, der in den unterschiedlichsten Arten von Höhlen sein Nest anlegt. 
Überwiegend werden Baumhöhlen, aber auch Felsspalten, sowie Nistkästen und Hohlräume 
an Gebäuden aller Art als Brutplatz genutzt. Meistens werden ein bis zwei Jahresbruten 
durchgeführt, wobei die Brutperiode von April bis Mitte Juli dauert. Im Geltungsbereich brü-
ten Stare in einem großen alten Kirschbaum.  
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3. VERMEIDUNGS- UND CEF-MAßNAHMEN 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen dürfen notwendige Rodungen von Gehölzen und 
Gebüschen nur zwischen November und März durchgeführt werden. 

Für die Arten Star und Feldsperling entfallen im Geltungsbereich sechs, als Fortpflanzungs-
stätte geeignete, hochstämmige Obstbäume. Zur dauerhaften Sicherung ihrer Lebensräume 
müssen sechs hochstämmige Obstbäume im Raum zwischen dem Ostrand des Geltungs-
bereichs und dem Wald nachgepflanzt werden (vgl. Abb. 3) 

Zur Sicherung des Feldsperlings sind drei Nistkästen am Waldrand östlich des Geltungs-
bereichs aufzuhängen. 

Zur Sicherung des Stars sind sechs Nistkästen am Waldrand östlich des Geltungsbereichs 
aufzuhängen (vgl. Abb.3) 

• Feldsperling: Material Holzbeton, Brutinnenraum Durchmesser 12cm, Flugloch 
Durchmesser 32mm, Hersteller: Schwegler Typ 1B oder gleichwertig.  

• Star: Material Holzbeton, Brutinnenraum Durchmesser 14cm, Flugloch Durchmesser 
45mm, Hersteller: Schwegler Nisthöhle 3SV oder gleichwertig.   

Bei Festsetzung und Umsetzung dieser CEF-Maßnahmen und Berücksichtigung der Maß-

nahmen zur Minimierung werden für die beiden nach Vogelschutzrichtlinie geschützten eu-

ropäischen Vogelarten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 bis 4 ausge-

löst.  

 
Abb. 3: Bereich für CEF-Maßnahmen (Nistkästen im Bereich der blauen Linie, Pflanzung Obstbäume 
im grünen Bereich). 
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